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vorschlag
eines

Mitglieds der Geſetzgebungscommiſſion hinſicht⸗

lich der Oeffentlichkeit der Verhandlungen .

§. 363 . Die⸗ Verhandlungen vor dem Criminalgerichte

ſind in der Art oͤffentlich , daß dazu folgende Perſonen , und

zwar ohne Beſchränkung auf den Bezirk ihres Wohnorts ,

den Zutritt haben :

1 ) Die Bürgermeifter , Gemeinberäthe, und Mrstgiteber
der Bürgerausſchüſſe;

2 ) die ſämmtlichen Gerichtsanwälte , und jene Rechts⸗

gelehrte , welche das Schriftverfaſſungsrecht erhalten haben ;

3) die öffentlichen Beamten , welche Stgatedienerregi
haben , auch wenn fie zur Ruhe geſetzt ſind ;

4 ) die durch das Geſetz berufenen Mitglieder der erſten

Kammer , ferner alle Diejenigen , welche in die erſte oder

zweite Rammer wählbar find , und alle Wahlmänner ;

5) Verwandte oder Freunde des Angeklagten und des Be⸗

ſchaͤdigten , welche die letztere unter Genehmigung des Prä⸗

ſidenten in einer von dieſem zu beſtimmenden , für jeden Theil

nicht unter drei herabzuſetzenden Zahl beiziehen Ses
endlich
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6 ) Diejenigen , denen auf beſonderes Verlangen der Prä⸗
ſident den Zutritt geſtattet .

§. 364 . Das Gericht kann nach Anhörung des Staats⸗

anwalts , wo daſſelbe ermißt , daß aus der Oeffentlichkeit

Aergerniß oder Verletzung der ſittlichen Schicklichkeit ent⸗

ſtehen würde , verordnen , daß die Verhandlung in geheimer

Sitzung Statt finde .

Eben ſo kann das Gericht die Verhandlung in geheimer
Sitzung anordnen , wenn der Angeklagte darauf anträgt ,
und der Staatsanwalt ſeine Zuſtimmung giebt .

§. 365 . Aud in den Fällen des vorhergehenden §. bleibt

dem Angeklagten und dem Beſchädigten das Recht , nach

Vorſchrift des §. 363 Nr . 5 Freunde und Verwandte beizu⸗

ziehen , ſo wie immerhin die bei dem Gerichte angeſtellten
Anwälte den freien Zutritt behalteit : ;

Aenderungen , unter welchen die Mehrheit der Commiſſion
dieſem Vorſchlag eventuell beitrit.

§. 363 nach Abſatz 4 : a
le, welche die Doctorwürde erlangt , oder nach den

Ergebniſſen einer erſtandenen Staatsprüfung ſich zu eitem
Staatsamte befähigt haben .

Statt §. 363 Abſatz 52

Verwandte oder Freunde des Angeklagten und desBeſchä⸗
digten , welche die letztern in einer vom Präſi denten zube⸗

ſtimmenden , für jeden Theilnicht unter drei herabzuſetzenden
Sahibezeichnen können .


	[Seite]
	Seite 72

